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5 2 5 . Verordnung: Feststellung des Anpassungsfaktors und die Leistungsanpassung im Bereich des
Tuberkulosegesetzes für das Kalenderjahr 1974

5 2 6 . Verordnung: Feststellung der Aufwertungsfaktoren, der Mindest- und Höchstbemessungs-
grundlage und die Rentenanpassung im Bereiche des Impfschadengesetzes für
das Kalenderjahr 1974

5 2 7 . Verordnung: 3. Land- und forstwirtschaftliche Lehrverpflichtungs-Verordnung
5 2 8 . Verordnung: Aufstellung eines Durchschnittssatzes für die Ermittlung der abziehbaren

Vorsteuerbeträge aus Reisekosten
5 2 9 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens über die Errichtung eines Rates für die

Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
5 3 0 . Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention über das Zolltarifschema für die Einreihung

der Waren in die Zolltarife samt Berichtigungsprotokoll
5 3 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffent-

licher Urkunden von der Beglaubigung
5 3 3 . Ungültigerklärung von Originalzeugnissen der Internationalen Kaffee-Organisation
5 3 3 . Protokoll über eine Änderung des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt

5 2 5 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 3. Ok-
tober 1973 über die Feststellung des Anpas-
sungsfaktors und die Leistungsanpassung im
Bereich des Tuberkulosegesetzes für das

Kalenderjahr 1974

Auf Grund der §§ 41 Abs. 3 und 42 Abs. 4
des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, in
der Fassung der Tuberkulosegesetznovelle, BGBl.
Nr. 372/1973, sowie auf Grund des Art. II der
Tuberkulosegesetznovelle wird verordnet:

Artikel I

Der im Bereich des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes mit Verordnung BGBl. Nr. 336/
1973 für das Kalenderjahr 1974 mit 1,087 fest-
gesetzte Anpassungsfaktor ist in diesem Ausmaß
für das Kalenderjahr 1974 auch im Bereich des
Tuberkulosegesetzes verbindlich.

Artikel II

Die Beträge, die für das Kalenderjahr 1974 an
die Stelle der im § 41 Abs. 2 des Tuberkulose-
gesetzes genannten Beträge treten, werden wie
folgt festgestellt:

1. Statt 3863 S mit 4199 S;
2. statt 2700 S mit 2935 S;
3. statt 1008 S mit 1096 S und
4. statt 291 S mit 316 S.

Leodolter

5 2 6 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 3. Ok-
tober 1973 über die Feststellung der Auf-
wertungsfaktoren, der Mindest- und Höchst-
bemessungsgrundlage und die Rentenanpas-
sung im Bereiche des Impfschadengesetzes

für das Kalenderjahr 1974

Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Impfschaden-
gesetzes, BGBl. Nr. 371/1973, wird verordnet:

Artikel I

Der im Bereich des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes mit Verordnung BGBl.
Nr. 336/1973 für das Kalenderjahr 1974 mit
1,087 festgesetzte Anpassungsfaktor ist in diesem
Ausmaß für das Kalenderjahr 1974 auch im Be-
reiche des Impfschadengesetzes verbindlich.

Artikel II

Für das Kalenderjahr 1974 werden festgestellt:
1. Die Aufwertungsfaktoren im Sinne des

§ 24 a des Heeresversorgungsgesetzes gemäß § 2
Abs. 1 lit. c Z. 1 des Impfschadengesetzes
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2. Die Mindest- und Höchstbemessungsgrund-
lage im Sinne des § 24 b des Heeresversorgungs-
gesetzes gemäß § 2 Abs. 1 lit. c Z. 1 des Impf-
schadengesetzes mit 2465 S und 10.225 S.

Artikel III
Die Beträge, die für das Kalenderjahr 1974 an

die Stelle der im Heeresversorgungsgesetz ge-
nannten und gemäß § 2 Abs. 1 lit. c und d sowie
§ 3 Abs. 2 des Impfschadengesetzes geltenden Be-
träge treten, werden wie folgt festgestellt:

1. Im § 27 Abs. 4 des Heeresversorgungs-
gesetzes

statt 2357 S mit 2562 S,
statt 3535 S mit 3843 S,
statt 4714 S mit 5124 S,
statt 5894 S mit 6407 S und
statt 7071 S mit 7686 S;

2. im § 30 Abs. 2 des Heeresversorgungs-
gesetzes statt 4069 S mit 4423 S und
statt je 1628 S mit je 1770 S;

3. im § 69 Abs. 1 des Heeresversorgungs-
gesetzes statt 243 S mit 264 S.

Leodolter

5 2 7 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 12. Oktober
1973 über die Lehrverpflichtung der Lehrer
an höheren land- und forstwirtschaftlichen
Lehranstalten und am Bundesseminar
für das landwirtschaftliche Bildungswesen
(3. Land- und forstwirtschaftliche Lehrver-

pflichtungs- Verordnung)
Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes

über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der
Bundeslehrer, BGBl. Nr. 244/1965, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 228/1972 wird im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem
Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Soweit die Unterrichtsgegenstände an den
höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
anstalten, Fachrichtung Forstwirtschaft, nicht in
den Anlagen 1 bis 6 des Bundesgesetzes über das

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer,
in der 1. Land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
verpflichtungs-Verordnung, BGBl. Nr. 6/1966,
und in der 2. Land- und forstwirtschaftlichen
Lehrverpflichtungs-Verordnung, BGBl. Nr. 387/
1972, erfaßt sind, werden sie in die Lehrver-
pflichtungsgruppen I bis VI wie folgt eingereiht:

Lehrverpflichtungsgruppe I

Betriebswirtschaft und Buchführung
Forstproduktenkunde
Forstvermessung und Forsteinrichtung

Lehrverpflichtungsgruppe II

Baukunde
Forstliche Arbeitstechnik und Arbeitslehre
Holzmeß- und Ertragskunde
Maschinenkunde

Lehrverpflichtungsgruppe III

Betriebswirtschaft und Buchführung —
Übungen

Botanik — Übungen
Fischerei
Forstliche Landschaftsgestaltung
Forstschutz
Forstschutz — Übungen
Forstvermessung und Forsteinrichtung —

Übungen
Forstwirtschaftliche Grundlagen
Holzmeß- und Ertragskunde — Übungen
Landwirtschaft
Standortkunde
Waldbau
Wildkunde und Jagdbetrieb

Lehrverpflichtungsgruppe IV

Bildnerische Erziehung
Musikerziehung

Lehrverpflichtungsgruppe V

Jagdhornblasen
Maschinenkunde — Übungen

Lehrverpflichtungsgruppe VI

Forstliche Arbeitstechnik und Arbeitslehre —
praktischer Unterricht

Jagdliches Schießen — praktischer Unterricht
Waldbau — praktischer Unterricht
Wildkunde und Jagdbetrieb — praktischer

Unterricht

§ 2. Die Leitung eines Schulschikurses ist im
Ausmaß von einer Wochenstunde der Lehrver-
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pflichtungsgruppe III für den Monat, in dem der
Schulschikurs endet, in die Lehrverpflichtung
einzurechnen.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. September
1973 in Kraft.

Weihs

5 2 8 . Verordnung des Bundesministers, für
Finanzen vom 16. Oktober 1973 über die
Aufstellung eines Durchschnittssatzes für die
Ermittlung der abziehbaren Vorsteuerbeträge

aus Reisekosten

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Umsatzsteuer-
gesetzes 1972, BGBl. Nr. 223, wird verordnet:

§ .1. Unternehmer, die einen Vorsteuerabzug
für Kosten von Geschäfts- oder Dienstreisen vor-
nehmen können, sind berechtigt, an Stelle des
gesonderten Vorsteuerabzuges für die einzelnen
Arten von Reisekosten den Vorsteuerabzug nach
einem Durchschnittssatz in der Höhe von 8 v. H.
der aus Anlaß von im Inland ausgeführten Ge-
schäfts- oder Dienstreisen insgesamt entstande-
nen Reisekosten vorzunehmen, soweit diese
Reisekosten die für Zwecke der Einkommen-
oder Lohnsteuer anzusetzenden Beträge für
Reisekosten im Inland nicht übersteigen. Das
gleiche gilt für die auf das Inland entfallenden
Kosten von Geschäfts- oder Dienstreisen in das
Ausland.

§ 2. Der Durchschnittssatz nach § 1 muß sich
auf alle Reisekosten für die in einem Kalender-
jahr durchgeführten Geschäfts- und Dienstreisen
erstrecken.

§ 3. Diese Verordnung ist erstmals auf den
Veranlagungszeitraum 1973 anzuwenden.

Androsch

529. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 10. Oktober 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich des Abkommens vom 15. De-
zember 1950 über die Errichtung eines Rates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des

Zollwesens

Anläßlich seines Beitrittes zum Abkommen
über die Errichtung eines Rates für die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens (BGBl.
Nr. 165/1955, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 160/1970) hat
Österreich folgenden Vorbehalt erklärt:

„Die Österreichische Bundesregierung erklärt,
die im Anhang zur Konvention über die Errich-
tung eines Rates für die Zusammenarbeit auf dem

Gebiete des Zollwesens vom 15. Dezember 1950
vorgesehenen Privilegien und Immunitäten bis zu
dem Ausmaß zu gewähren, bis zu dem in Öster-
reich in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Grundsätzen des Völkerrechtes den diplomati-
schen Vertretungen ausländischer Mächte und den
Mitgliedern dieser Vertretungen Privilegien und
Immunitäten gewährt werden."

Nach Mitteilungen der Belgischen Botschaft in
Wien haben das Abkommen folgende weitere
Staaten ratifiziert beziehungsweise sind ihm bei-
getreten:

Staaten : Datum der Hinterlegung der
Ratifikation- oder Beitrittsurkunde :

Marokko 1. Juli 1968
Malta 6. Juli 1968
Vereinigte Staaten von
Amerika 5. November 1970
Indien 15. Feber 1971
Island 15. Feber 1971
Kanada 12. Oktober 1971
Thailand 4. Feber 1972
Zaire 26. Juli 1972
Mauritius 29. März 1973
Saudiarabien 8. Mai 1973
Bulgarien 1. August 1973
Äthiopien 6. August 1973

Anläßlich ihres Beitrittes haben die Vereinigten
Staaten von Amerika folgenden Vorbehalt er-
klärt:

„Die Vereinigten Staaten von Amerika über-
nehmen die in Artikel XIII des Abkommens
und im Anhang zum Abkommen enthaltenen
Verpflichtungen nur in dem Ausmaß, in dem
die Vereinigten Staaten von Amerika im allge-
meinen auf Grund ihrer Gesetze anerkannten
öffentlichen internationalen Organisationen
Privilegien und Immunitäten gewähren."

Kreisky

5 3 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 10. Oktober 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich der Konvention vom 15. De-
zember 1950 über das Zolltarifschema für die
Einreihung der Waren in die Zolltarife samt

Berichtigungsprotokoll

Nach Mitteilungen der Belgischen Botschaft in
Wien sind der Konvention über das Zolltarif-
schema für die Einreihung der Waren in die Zoll-
tarife samt Berichtigungsprotokoll (BGBl.
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Nr. 103/1960, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 192/1970) fol-
gende weitere Staaten beigetreten:

Staaten : Tag des Beitritts:
Marokko 1. Juli 1968
Tansania 23. Juni 1970
Israel 10. Juli 1970
Südafrika 6. August 1970
Elfenbeinküste 8. Dezember 1970
Nigeria 12. Oktober 1972
Zypern 24. November 1972
Australien 18. April 1973

Kreisky

5 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 10. Oktober 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens vom
5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswär-
tige Angelegenheiten der Niederlande hat das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nord-
irland notifiziert, daß für die Ausstellung der

Apostille nach Art. 3 des Übereinkommens zur
Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden
von der Beglaubigung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 245/1973) für folgende Gebiete die
nachstehend angeführten Behörden zuständig
sind:

Kreisky

532.

(Übersetzung)

INTERNATIONALE
KAFFEE-ORGANISATION

Exekutivdirektor
22, Berners Street
London, England

ED Controls 51/73
4. September 1973
Original: Englisch

UNGÜLTIGERKLÄRUNG VON ORIGINAL-
ZEUGNISSEN, DIE ALS IM MONAT
AUGUST 1973 IN VERLUST GERATEN

GEMELDET WURDEN

Der Exekutivdirektor empfiehlt sich den Mit-
gliedern und ersucht gemäß der im Dokument
ED Controls 28/72 festgelegten Vorgangsweise
um Beachtung der angeschlossenen Liste über
Originalzeugnisse, die als im Monat August 1973
in Verlust geraten gemeldet wurden.

2. Die Mitglieder werden ersucht, ihre Zoll-
behörden und ausstellenden Stellen dahingehend
zu informieren, daß die Gültigkeit der ange-
führten Zeugnisse aufgehoben wurde und diese
daher für den Import von Kaffee, für die Gut-
schreibung auf ein Transitmarkenkonto oder zur
Ausstellung von Teilzeugnissen nicht angenom-
men werden dürfen.
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Kreisky
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533.

Nachdem das Protokoll vom 12. März 1971 über eine Änderung des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt, welches also lautet:
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(Übersetzung)

P R O T O K O L L

über eine Änderung des Abkommens über
die Internationale Zivilluftfahrt

Unterzeichnet in New York am 12. März
1971

DIE VERSAMMLUNG DER INTERNATIO-
NALEN ZIVILLUFTFAHRTORGANISA-

TION,

die am 11. März 1971 in New York zu einer
Außerordentlichen Tagung ZUSAMMENTRAT,

die FESTSTELLTE, daß es der allgemeine
Wunsch der Vertragsstaaten ist, die Anzahl der
Mitglieder des Rates zu erhöhen,

die es für angebracht ERACHTETE, zu den
sechs Sitzen, die durch die am 21. Juni 1961
angenommene Änderung des Abkommens über
die Internationale Zivilluftfahrt (Chikago, 1944)
geschaffen wurden, drei weitere Sitze im Rat
vorzusehen und demgemäß die Anzahl der Mit-
glieder des Rates auf dreißig zu erhöhen,

und die es für notwendig ERACHTETE, zu
diesem Zweck das am 7. Dezember 1944 in
Chikago abgeschlossene Abkommen über die
Internationale Zivilluftfahrt zu ändern,

GENEHMIGTE am 12. März 1971 gemäß den
Bestimmungen des Artikels 94, Absatz a), des
vorgenannten Abkommens folgenden Ände-
rungsvorschlag zum besagten Abkommen:

In Artikel 50, Absatz a), des Abkommens ist
der zweite Satz zu streichen und zu ersetzen
durch:
„Er setzt sich aus dreißig von der Versamm-
lung gewählten Vertragsstaaten zusammen."

SETZTE auf Grund der Bestimmungen des
Artikels 94, Absatz a), des besagten Abkommens
die Anzahl der Vertragsstaaten, nach deren Rati-
fikation der vorgenannte Änderungsvorschlag in
Kraft tritt, mit achtzig FEST und

BESCHLOSS, daß der Generalsekretär der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation über
den obgenannten Änderungsvorschlag und die
nachstehenden Bestimmungen ein Protokoll in
englischer, französischer und spanischer Sprache
abfassen solle, das in jeder Sprache gleichermaßen
verbindlich ist.

INFOLGEDESSEN, auf Grund des vorge-
nannten Beschlusses der Versammlung,

wurde dieses Protokoll vom Generalsekretär
der Organisation abgefaßt;

Steht dieses Protokoll jedem Staat, der das
besagte Abkommen über die Internationale Zivil-
luftfahrt ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist,
zur Ratifizierung offen;

Sind die Ratifikationsurkunden bei der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorganisation zu hinter-
legen;

Tritt dieses Protokoll für Staaten, die es rati-
fiziert haben, mit dem Tage der Hinterlegung
der 80. Ratifikationsurkunde in Kraft;

Hat der Generalsekretär unverzüglich alle
Vertragsstaaten von der Hinterlegung jeder
Ratifikationsurkunde zu diesem Protokoll zu
benachrichtigen;

Hat der Generalsekretär unverzüglich alle
Vertragsstaaten des besagten Abkommens vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls
zu benachrichtigen;

Tritt dieses Protokoll für jeden Vertragsstaat,
der es nach dem vorgenannten Zeitpunkt rati-
fiziert, mit der Hinterlegung seiner Ratifika-
tionsurkunde bei der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation in Kraft.

ZU URKUND DESSEN unterzeichnen der
Präsident und der Generalsekretär der vorge-
nannten Außerordentlichen Versammlung der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, die
von der Versammlung hiezu bevollmächtigt sind,
dieses Protokoll.

GESCHEHEN zu New York am 12. März
1971 in einer einzigen Urkunde in englischer,
französischer und spanischer Sprache, wobei jede
gleichermaßen verbindlich ist. Dieses Protokoll
bleibt im Archiv der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation hinterlegt; beglaubigte Ab-
schriften hievon werden vom Generalsekretär
der Organisation allen Vertragsstaaten des am
7. Dezember 1944 in Chicago abgeschlossenen
Abkommens über die Internationale Zivilluft-
fahrt übermittelt.

Walter Binaghi

Präsident der Versammlung

Assad Kotaite

Generalsekretär der Versammlung

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 4. August 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
i. V. Häuser

Die österreichische Ratifikationsurkunde zum vorliegenden Protokoll wurde am 10. Sep-
tember 1973 bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation hinterlegt. Das Protokoll ist gemäß
seinem drittletzten Absatz am selben Tag für Österreich in Kraft getreten.

Bisher haben außer Österreich nachstehende Staaten das Protokoll ratifiziert:
Ägypten, Algerien, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahrein, Barbados, Belgien, Birma,

Brasilien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Chile, Dahomey, Dänemark, Ecuador, Finnland,
Frankreich, Ghana, Griechenland, Guayana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Island, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kanada, Kenia, Korea (Süd), Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Libyen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Panama, Philippinen, Polen,
Portugal, Rumänien, Rwanda, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Singapur,
Sowjetunion, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Syrien, Tansania, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschechoslowakei, Tunesien, Uganda, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zaire.

Kreisky


